
Muster
Anmeldung der Gründung einer GmbH & Co. KG 
.....GmbH & Co. KG 






Berlin, den...

...

.... Berlin

An das 

Amtsgericht Charlottenburg

Amtsgerichtsplatz

Berlin-Charlottenburg

HRA (neu) 

Zur Eintragung in das Handelsregister melden wir an: 

1.
Wir haben unter der Firma ...-GmbH & Co. KG
 eine Kommanditgesellschaft  mit Sitz in Berlin gegründet. 

2.
Die einzutragende Geschäftsanschrift lautet:  …..

3.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die ...-Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB ...

4.
Kommanditisten
 sind:


1. ...................  mit einer Kommanditeinlage von Euro ...,


2. ...................  mit einer Kommanditeinlage von Euro ...,

5.
Jeder persönlich haftende Gesellschafter hat Einzelvertretungsbefugnis
. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ...-Beteiligungs-GmbH  darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst und mit sich als Vertreterin Dritter abschließen.

Die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin dürfen Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter abschließen. 

Den Gegenstand des Unternehmens geben wir wie folgt an: 
Als Anlage fügen wir einen  amtlichen  Ausdruck   aus dem Handelsregister des Amtsgerichts ...  HRB ...  betreffend die Eintragung der ...-Beteiligungs-GmbH bei.

...............................................................

(persönlich haftender Gesellschafter, 

vertreten durch den Geschäftsführer ….)

...............................................................

(Kommanditist 1 )

...............................................................

(Kommanditist 2) 

Beglaubigungsvermerke

Berlin, den ...

L.S.    ...., Notar

� Bitte Unterscheidbarkeit zur Komplementär-GmbH beachten (§ 30 HGB).


� Kommanditisten mit Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnort und Höhe der jeweiligen Einlage bezeichnen. 


� Oder eine andere allgemeine  Regelung 


� Konkrete Vertretungsbefugnis nur, wenn sie von der allgemeinen Vertretungsregelung abweicht.  


� Die Vorlage eines Registerauszuges ist i.d.R. nur erforderlich, wenn die persönlich haftende Gesellschafterin und die Kommanditgesellschaft nicht bei  dem gleichen Registergericht eingetragen werden.  


� Da die Anmeldung von sämtlichen Gesellschaftern vorgenommen werden muß,  müssen auch die Unterschriften der  Kommanditisten beglaubigt werden.  






